
Zum Gegenstand des Zivilgesetzbuches sind in dem 
Entwurf folgende Hauptgedanken enthalten: Der Gegen
stand des ZGB soll sich weitgehend mit dem Gegen
stand des Zivilrechts decken, um das sozialistische' 
Zivilrecht in seiner Funktion voll wirksam werden zu 
lassen. In das ZGB gehören deshalb die grundlegenden 
mit der Ausnutzung des Wertgesetzes und der Ware- 
Geld-Beziehungen zusammenhängenden Vermögensver
hältnisse der sozialistischen Organisationen unterein
ander, zwischen sozialistischen Organisationen und 
Bürgern sowie zwischen den Bürgern. Die Einheitlich
keit der Ökonomik der DDR und die bewußte Durch
setzung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus im 
gesamten volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozeß 
erfordern die einheitliche, alle gesellschaftlichen Be
reiche umfassende Organisierung von Vermögensver
hältnissen unter Ausnutzung der Kategorien der sozia
listischen Warenproduktion mit im Prinzip — wenn 
auch nicht in allen Einzelheiten — gleichartigen Me
thoden der rechtlichen Regelung.
Das ZGB soll die für alle Bereiche des Zivilrechts 
grundlegende und einheitlich orientierende Kodifika
tion darstellen und die Einheitlichkeit des Zivilrechts 
gewährleisten. Zivilrechtliche Regelungen, die für ein
zelne Bereiche des gesellschaftlichen oder kulturellen 
Lebens erlassen werden, sind demzufolge an die grund
sätzliche Regelung des ZGB gebunden. Das betrifft 
sowohl Spezialgesetze rein zivilrechtlichen Inhalts als 
auch sog. Komplexgesetze, in denen gesellschaftliche 
Verhältnisse außer mittels des Zivilrechts auch mit 
Hilfe anderer Rechtszweige geregelt werden. Die 
Grundsatzregelung des ZGB hat dabei zu gewähr
leisten, daß notwendige und nach der gesellschaftlichen 
Entwicklung erforderliche Sonderregelungen für diese 
Bereiche nicht abgeschnitten werden.
Die Kooperationsbeziehungen zwischen den Betrieben 
der sozialistischen Wirtschaft werden über die für sie 
im ZGB zu normierenden Grundsatzbestimmungen 
hinaus in einem speziellen Verlragsgcsetz geregelt. 
Die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes ergibt sich 
aus dem besonderen Zusammenhang zwischen der plan
mäßigen Leitung der Volkswirtschaft und den sich 
ökonomisch als Ware-Geld-Beziehungen darstellenden 
Kooperationsbeziehungen sowie aus der Stellung des 
Wirtschaftsvertrages als Hauptform der Begründung 
von Kooperationsbeziehungen im System der Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft. Es besteht dabei die 
Aufgabe, das ZGB und das Vertragsgesetz genau auf
einander abzustimmen und festzustellen, welche grund
sätzlichen Regeln des Vertragsrechts der sozialistischen 
Wirtschaft in das ZGB aufzunehmen sind.
Entsprechend seiner Funktion soll das ZGB neben den 
sog. herkömmlichen Zivilrechtsverhältnissen auch die 
Zivilrechtsbeziehungen des Transport- und Verkehrs
rechts, des Versicherungsrechts und der Spar-, Kredit- 
und Verrechnungsverhältnisse regeln. Das schließt 
nicht aus, daß diese Rechtsverhältnisse in Nachfolge
gesetzen weiter ausgestaltet werden. Zum Teil liegen 
hier schon neuere Kodifikationen vor (z. B. das Post
gesetz), zum Teil sind zivilrechtliche Fragen, wie z. B. 
die Haftung im Luftverkehr, in starkem Maße durch 
internationale Abkommen bedingt und deshalb zweck
mäßigerweise in Spezialgesetzen zu regeln.
Das ZGB soll die Verhältnisse des Urheberrechts, des 
Erfinderrechts, des Patentrechts sowie des Zeichenrechts 
nicht regeln. Diese Gebiete werden — besonders auch 
im Hinblick auf ihren Zusammenhang mit internatio
nalen Konventionen — in Spezialgesetzen geregelt. 
Aber auch für diese Bereiche bildet das ZGB die allge
meine zivilrechtliche Grundlage.
Das ZGB soll weiterhin — wie in den anderen neuen 
Zivilgesetzbüchern der sozialistischen Staaten — Vor
schriften über den Schutz der persönlichen Nichtver
mögensrechte enthalten. Der Schutz dieser Rechte der 
Bürger kann am zweckmäßigsten mit den Mitteln des 
Zivilrechts verwirklicht werden.
Grundlage der Vermögensverhältnisse in der DDR 
sind das sozialistische Wirtschaftssystem und das sozia
listische Eigentum an den Produktionsmitteln. In seiner 
ganzen Breite ist das sozialistische Eigentum auch

Gegenstand der Regelung anderer Rechtszweige. Das 
ZGB soll die Verhältnisse des sozialistischen Eigentums 
regeln, soweit sie mit den durch die Ausnutzung der 
Ware-Geld-Form bedingten Vermögensbeziehungen in 
Verbindung stehen. Im Vordergrund steht dabei die 
Bestimmung des Inhalts des Rechts der operativen 
Verwaltung von Volkseigentum, insbesondere bei der 
Teilnahme der volkseigenen Betriebe am Rechtsverkehr 
als juristische Person, und des Inhalts des Eigentums
rechts sozialistischer Genossenschaften. Auch das per
sönliche Eigentum als eine neue, sozialistische Kate
gorie des Eigentumsrechts in der DDR ist im ZGB aus
drücklich zu regeln. Dabei ist zu beachten, daß das 
persönliche Eigentum vom gesellschaftlichen Eigentum 
abgeleitet ist und der Befriedigung der materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse der Bürger dient. Zum 
Inhalt der Rechtsstellung des persönlichen Eigentümers 
gehört auch das Recht, über das persönliche Vermögen 
für die Zeit nach dem Tode zu verfügen. Dies gewähr
leistet die Regelung des Erbrechts im ZGB. Seine Aus
gestaltung soll so erfolgen, daß es mit seinen Bestim
mungen über die gesetzliche und die testamentarische 
Erbfolge zur Festigung der sozialistischen Familien
beziehungen beiträgt.
Das ZGB soll auch die Rechtsverhältnisse am Boden 
in ihren Grundzügen auf bestimmten Teilbereichen 
regeln. Dabei wird davon ausgegangen, daß der Boden 
in der DDR durch die gesellschaftliche Entwicklung vor 
allem im Bereich der Landwirtschaft bereits weit
gehend den ihm im Kapitalismus eigenen Waren
charakter verloren hat. Der überwiegende Teil des 
Bodens als Produktionsmittel befindet sich zwar in 
Privateigentum, wird jedoch sozialistisch genutzt, wo
bei die bestimmende Nutzung des Bodens durch Träger 
gesellschaftlichen Eigentums erfolgt. Dementsprechend 
wird im Mittelpunkt der Regelung die Herausarbeitung 
der Grundsätze einer sozialistischen Bodennutzung 
stehen, da sie die gesetzmäßige Weiterentwicklung zum 
Ausdruck bringt.
Einen weiteren Komplex bildet die Neuregelung der. 
bisher im BGB geregelten Institutionen des Grund
eigentumsrechts. Hierher gehören z. B. die notwendigen 
Vorschriften über den Erwerb und den Verlust von 
Grundstücken, die Regelung der Grundpfandrechte, des 
Nachbarrechts u. a.
Das ZGB soll schließlich auch in einem besonderen 
Abschnitt die Kollisionsnormen enthalten, die für 
Zivilrechtsverhältnisse mit internationalen Berührungs
punkten durch Verweisung auf das jeweilige nationale 
Recht die zivilrechtliche Regelung solcher Beziehungen 
klarstellen.
Für die Ware-Geld-Beziehungen im Bereich der pri
vaten Wirtschaft und teilweise auch für die Beziehung 
der privaten zur sozialistischen Wirtschaft, wenn der 
Privatbetrieb Besteller und der sozialistische Betrieb 
Lieferer ist, gelten noch Bestimmungen des Handels
gesetzbuchs. Daneben spielt das HGB auch in den 
Außenhandelsbeziehungen der DDR, insbesondere zu 
den kapitalistischen Staaten, eine Rolle. Es kommt hier 
vielfach als das nach dem internationalen Privatrecht 
maßgebliche nationale Recht zur Anwendung. Die mit 
der weiteren Behandlung des HGB zusammenhängen
den Fragen sollen deshalb noch untersucht werden.
Die Diskussion in der Beratung der ZGB-Kommission 
behandelte vorwiegend Grundfragen der Stellung des 
Zivilrechts im Gesamtsystem der Leitung der Volks
wirtschaft.
Prof. Dr. S u c h  (Universität Leipzig) und Prof. Dr. 
P f 1 i c k e (Hochschule für Ökonomie, Berlin) wandten 
sich dagegen, die Stellung der sozialistischen Betriebe, 
ihre wechselseitigen Beziehungen und die Funktion 
des sozialistischen Zivilrechts nur aus den Ware-Geld- 
Beziehungen herzuleiten.
Prof. Dr. Such betonte, daß z. B. die Gleichstellung der 
Partner im sozialistischen Zivilrecht nicht auf der 
Warenproduktion beruhe; sie ergebe sich vielmehr aus 
der Stellung des Menschen zum sozialistischen Eigen
tum, daraus, daß die arbeitenden Menschen in Gestalt 
ihres Staates zugleich Eigentümer der Produktions-
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